


Kurzfassung

1

Ziel des Nachfrageverfahrens

Der LRH überprüft, wie das Land 
die öffentlichen Gelder einsetzt und 
spricht Empfehlungen aus, damit die 
Finanzmittel möglichst wirtschaftlich, 
sparsam und zweckmäßig verwendet 
werden. 

Im Nachfrageverfahren erhebt der 
LRH, ob seine Empfehlungen umge-
setzt wurden. 

Dazu fragen die Prüferinnen und Prü-
fer bei den geprüften Stellen nach, ob 
und inwieweit sie die Empfehlungen 
des LRH umgesetzt haben. Auf Basis 
der Rückmeldungen erstellt der LRH 
den Bericht zum Nachfrageverfahren. 
Indem der LRH die Umsetzung seiner 
Empfehlungen verfolgt, verstärkt er 
ihre Wirkung. Zudem macht er damit 
die Arbeit von Politik und Verwaltung 
transparenter. Denn im Bericht zum 
Nachfrageverfahren können die Bürge-
rinnen und Bürger nachlesen, welche 
Empfehlungen des LRH die geprüften 
Stellen umgesetzt haben und welche 
offengeblieben sind. 

Nachfrageverfahren 2024

Im Nachfrageverfahren 2024 analysierte der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) 
den Umsetzungsstand von 437 Empfehlungen, die er im Jahr 2024 in zehn Berich-

ten ausgesprochen hatte. Die geprüften Stellen wollen 94,3 Prozent der Empfeh-
lungen umsetzen, mehr als die Hälfte der Empfehlungen wurde bereits umgesetzt.
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Mit dem Nachfrageverfahren unterstützt 
der LRH auch die Kärntner Landesregie-
rung bei ihrer Verpflichtung, dem Land-
tag über jene Maßnahmen zu berichten, 
die sie im Hinblick auf die Empfehlungen 
des LRH getroffen hat. (TZ 1, 2) 

Im Jahr 2024 sprach der LRH in zehn 
Berichten 437 Empfehlungen aus. Im 
November 2025 forderte der LRH die 
geprüften Stellen auf, den jeweiligen 
Umsetzungsstand der Empfehlungen 
bekanntzugeben. (TZ 2)

Von den 437 Empfehlungen sagten 
die geprüften Stellen für 412 Empfeh-
lungen (94 Prozent) eine vollständige 
oder teilweise Umsetzung zu. Die 
geprüften Stellen wollten insgesamt 
390 Empfehlungen vollständig um-
setzen, wobei 240 Empfehlungen zum 
Zeitpunkt des Nachfrageverfahrens 
bereits vollständig umgesetzt waren. 
22 Empfehlungen wollten sie teilweise 
umsetzen. Bei 25 Empfehlungen beab-
sichtigten die geprüften Stellen keine 
Umsetzung. (TZ 2)
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